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Beilage 244 
Der Bayerische Ministerpräsident 

München, den 22. Februar 1951 

An den 

Herm Priisiclenfen 
des Bayerischen Landtags 
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Be tre.l' J': 
Entwurf e.ine•S · Ge.s·et:ue.s üher Zins- und Tilg'Llllg'S­

zuschüsse· de>s bny•e•ri>schen Staate·S 

Auf Grund Beschlusses des Ministerrats vom 
20. Februar 1951 ersuche ich um weitere verfassungs­
mäßige Behandlung des obenbe~eichnete_n Enhvurfs. 

(gez:) Dr. Ehard, 
Bayerischer Ministerpräsident 

Entwurf ~ines Gesetzes 
iiber 

Zins- und Tilgungszuschiisse des hayerisehen Staates 

§ 1 

. (1) Das Staatsministerium der Finanzen wird 
ermächtigt, zu Lasten des bayerischen Staates iin 
Rahmen des B a y e r i s c h e n N o t s t a n d s -
p r o g r a in ms 1 9 5 0 Zins- und Tilgungszuschüsse 

. für die Dauer der Laufzeit von Darlehen Dritter 
zn gewähren. 

(2) Die Zins- und Tilgungszuscbüsse dürfen ge­
·währt werden zur Durchführung 

1. vo1i landwirtschaftlichen Y..l asser­
bauten, Bodenkulturunterneh­
mungen u11d ländlichen Wege-
bauten für Darlehen bis zu einein 
Gesamtbetrag von 

2. der Wasserversorgung 
fiir Darlehen bis zu einem Ge­
samtbetrag von 

3. der Abwasserbeseitigung (Ka­
nalisation) für Darlehen bis zu 
einem Gesamfüetrag von 

4. der landwirtschaftlichen Ab­
·wasserverwertung für Darlehen 

10,oMill.DM 

3,5 
" 

0,22 " „ 

bis zu einem Gesamtbetrag von 4,1 " . 
§ 2 ' 

(t) Das Staatsministerium der Finanzen wird 
ermächtigt, zu Lasten des bayerisciheu Staates im 

·Rahmen des orde1i,tlichen Haushalts wei­
tere Zins- und Tilgungszuschüsse für die Dauer der 
Laufzeit von Darlehen Dritter zu gffwähren. 
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(2) Die Zins- ünd Tilgnngszusdüisse di.irfen ge­
währt werden zur Durchführung 

L von landwirtschaftlichen \Vasser­
bauten, Bodenkulturunterneh­
mungen und ländlichen Wege­
bauten für Darlehen bis zu 
einem Gesaunthchag von 2,7 Mill. DM 

2. von wasserwirtschaftlichen Mafl­
uahmen im Zusammenhang mit 
Flurbereinigungs-Unternehmun­
gen für Darlehen bis zu einem 
Gesamthetrag von 1.,3 

3. der landwirtschaftlichen Ab­
wasserverwertung für Darlehen 
bis zu einem Gesamtbetrag von 1,0 · 

4. von Wildbach- und Lawinen­
verbauungen für Darlehen bis 
zu eineni Gesamtbetrag von 3,4 

5. von gemeindlichen und genossen­
schaftlichen vVasserversorgungen 
für Darlehen bis zu einei11 Ge-
samtbetrag von 2,3 

6. von Gruppen-Wasserverso1;gun­
gen im Jura-Gebiet für Darlehen· 
bis zu einem Gesamtbetrag. von 1,65 „ 

7. der Abwasserbeseitigung für 
Darlehen bis zu einem Gesamt-
betrag von 3,0 

§ 3 

" 

" 

Dieses Gesetz ist dringlich. Es hitt. ain ..... 
1951 in: Kraft. 

Begriinclung 

1. Allgemeines . 

Zur BehebU:irg der Arbeitslosigkeit waren im Rech­
nung·sjahr 1950 außerordentliche Maßnahmen erforderlich. 
Neben der Förderung des Wohnungsbaues, der sich be­
sonders in den Städten auswirkte, war es außerdem 
notwendig, auf dem Lande, besonders in den von der 
Arbeitslosigkeit stark betroffenen -Gebieten in Ost- und 
Mittelbayern, Notstandsarbeiten durchzuführen. Als be­
sonders lohnintensiv kamen hierfür Maßnahmen auf dem 

, Gebiet des landwirtschaftlichen Wasserbaues, der Wasser­
versorgung, der Abwässerbeseitigung und der landwirt­
schaftlichen Abwässerverwertung in Betracht. Diese Mall­
nahmen dienten neben dem Ziel der Belebung des Ar­
beitsmarktes· einem mit der stark angewachsenen Be­
völkerung gestiegenen Bedürfnis und dem Gebot der 
Hy'g'iene. 

Eine fühlbare Steigerung der Tätigkeit auf diesen 
Gebieten setzt jedoch eine Änderung des Finanzierungs­
verfahrens voraus. Bisher lag, insbesondere im Kultur­
bau, das Schwergewicht auf der Leistung verlorener 
Staatszuschüsse, mit deren Hilfe die· Maßnahmen ein­
geleitet wurden, während die Beschaffung von Krecfüen, 
die Eigenleistungen der Unternehmensträger und der 
Selbstverwaltungsverbände sowie die Leistungen· der 
wertschaffenden· Arbeitslosenhilfe nur ergänzend hinzu­
kamen. Da im ordentlichen Haushalt 1950 keine gröHere11 
Mittel für derartige Staatszuschüsse bereitgestellt werden 
können, als im ordentliche'n Haushalt 1949, konnte unter 
Be!behaltung . cl!;s :bisherigen .Fiilailzierungsvedahrens 
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keine Steigerung· der Bautätigkeit erwartet werden. Das 
Schwergewicht muß künftig auf die kreditmäfüge Finan­
zierung gelegt werden. Dies kann allerdings den Unter­
nehmensträgern (Zweckverbänden, Gemeinden, Wasser­
und Bodenverbänden und anderen Selbstverwaltungs­
verbänden) nur zugemutet werden, wenn sich der Staat 
für die Dauer der Laufzeit der Kredite zu einer lau­
fenden Zins- und Tilgungsverbilligung (Verrentungs­
beihilfen) verpflichtet. Dei· Staatszuschuf!, der bisher als 
einmaliger, vedorener ZuschuH geleistet wurde, wird 
hierdurch verrentet, d. h. auf eine längere Reihe v-On 
Jahren (rund 30 Jahre) verteilt. Bei entsprechender Be­
messung der vom Staat zu leistenden Zins- und Tilgungs­
verbilligung tritt keine stärkere Belastung der Unter­
nehmensträger ein als nach dem bisherigen Finanzie­
rungsverfahren. Für den Staat bedeutet die Verrentung 
seiner Z:uschuRleistungen allerdings, da1l er sich im ent­
sprechenden Umfang mit Haushaltsausgaben auf die 
Dauer von rund 30 Jahren festlegen muf!. Dies ist jedoch 
in einer Zeit hoher Arbeitslosigkeit und bei der gegen­
wärtigen Haushaltslage zu rechtfertigen. Auch kann der 
Staat bei Besserung seiner Haushaltslage die von ihm 
zu leistende Rente später wieder kapitalisieren und vor­
zeitig ablösen (vgl. Bay. Landtag, Beilage 3344 Anlage B, 
und Beschluf! des Bay. Landtags vom 24. Februar 1950). 

Haushaltsausgaben, deren Festlegung über ein Haus­
haltsjahr hinausgehen, müssen durch Gesetz genehmigt 
werden (Art. 82 der bayer. Verfassung). Dementsprechend 
werden in dem vorliegenden Entwurf eines Gesefaes 
über Zins- und Tilgungszuscliüsse des bayerischen Staates 
alle Zins- und Tilgungsverbilligungsmailnahmen auf­
genommen, die im Rechnungsjahr 1950 vorbehaltlich der 
Genehmigung durch den Bayerischen LancHag eingeleitet 
wurden und die den Staatshaushalt über das Rechnung·s­
jahr 1950 hinaus belasten. 

Es handelt sich hierbei um folgende Maf!nahmen: 
1. Zins- und Tilgungszuschüsse im Rahmen des Baye­

rischen Notstandsprogramms 1950 (§ 1 des Entwurfs); 
2. sonstige Zins- und Tilgungszuschüsse im Rahmen des 

ordentlichen Haushalts (§ 2 des Entwurfs). -

In beiden Gruppen wird die Zins- und Tilgungsverbilli­
gung zur Durchführung von landwirtschaftlichen Wasser­
bauten, Bodenkulturunternehmungen und ländlichen 
Wegebauten, der Wasserversorgung, der Abwasserbeseiti­
gung und der landwirtschaftlichen Abwasserversorgung 
gewährt. In der zweiten Gruppe sind auf!erdem Ver­
rentungsbeihilfen zur Durchführung von Wildbach- und 
Lawinenverbauungen vorgesehen. 

II. Im einzelnen 

Zu § 1: 

Zins- und Tilgungszuschüsse im Rahmen 
des Bayerischen Notstands pro gram ms 1950 

Das von der Obersten Baubehörde aufgestellte zu­
sätzliche Bauprogramm 1950 sieht Baukosten in Höhe 
von 41,2 Mill. DM vor, .von denen entfallen auf 

1. den landwirtschaftlichen W asse1·bau 18,5 Mill. DM 
2. die W asser.versorgung 15,1 
3. die Abwässerbeseitigung 2,6 
4. die landw. Abwasserverwertung 5,0 

------
41,2 Mill. DM 

Von der Summe der Baukosten sollen kreditmäfüg 
25,1 Mill. DM finanziert werden. Von diesem Kredit­
betrag von 25,1 Mill. DM sind vom Staat 13,22 Mill. DM 
voll und 4,6 Mill. DM zi.1m Teil zu verrent~n. 

Im einzelnen ergibt sich folgendes Bild: 

Zu Abs. 2 Ziffer 1: 
Landwirtschaftliche Wasserbauten, 

B o d e n,k u 1 tu r u n t er n eh m u n g e n und 
. ländliche Wegebauten 

Die Baukosten betragen 18,5 Mill. DM. Es sind Kre­
dite in Höhe von 10 Mill. DM erforderlich. Von diesen 
sind vom Staat 

a) v o 11 z u v e r r e n t e n 7,5 Mill.DM 
und zwar zu einem Zinssatz von 
5,50/o und einer Tilgung· von 2°/~ 
(einschl. Verwaltungsko~tenbeitrag) 

b) t e i 1 weise zu verrenten 2,5 Mill. DM 
und zwar mit 30/o ZinszuschuR bei 
einem Zinssatz von 5,5-0/w und einer 
Tilgung von 20/o (Beteiligten-Dar­
lehen). 

Zu Abs. 2 Ziffer 2: 

Wasserversorgung 

Die Baukosten betragen 15,1 Mill. DM. Es sind Kre­
dite in Höhe von 10,1 Mill. DM erforderlich. Von diesen 
sind vom Staat 3,5 Mill. DM voll zu verrenten und zwar 
zu einem Zinssatz von 5%'% und einer Tilgung von 10/o 
bzw. 20/o (einschlief!lich Verwaltungskostenbeitrag). 

Zu Absatz 2 Ziffer 3: 

Abwasserbeseitigung 

Die Baukosten betragen 2,6 Mill. DM. An Krediten 
sind 0,9 Mill. DM erforderlich. Der Staat übernimmt die 
volle Verrentung für Kredite von 220 000.- DM zu 
einem Zinssatz von 51/2°/o. und einer Tilgung von 10/o 
( einschlief!lich V erwaltungsko.stenbeitrag). 

Zu Abs. 2 Ziffer 4: 

Landwirtschaftliche Abwasser­
verwertung 

Die Baukosten betragen 5 Mill. DM. An Krediten 
sind 4,1 Mill. DM erfo:i;derlich. Hiervon sind vom Staat 

a) v o 11 zu v e r r e n t e n 2,0 Mill. DM 
und zwar zu einem Zinssatz von 
51/rt°!o• und einer Tilgung von 20/o 
(einschl. Verwaltungskostenbeitra:-g) 

b) teilweise zu verrenten 2,1 Mill.DM 
und zwar mit 30/o Zinszuschuf!, bei 
einem Zinssatz von 51/2°/~ und 2°/o. 
Tilgung (Beteiligten-Darlehen). 

Z'u den Ziffern 1bis4: 

Die entsprechenden Zins- und Tilgungszuschüsse für 
das Rechnungsjahr 1950 sind im ordentlichen Haushalt 
1950 Einzelplan III Kap. 277 A Tit. 506, 507 und 509 vor­
gesehen, und zwar bei 

Titel 506: 
Erläuterungen zu b: Verrentungsbeihilfen zum Baye­
rischen Notstandsprogramm 1950 
1. für Wasserbauten, Bodenkultur­

unternehmungen und ländliche 
Wege.bauten (7 500 000.- DM) :.!36 000.- DM 

2. für lanclw. Abwasserverwertung 
(2 ooo ooo.- DM) 130 000.- „ 

Übertrag: 566 000.- DM 



Übertrag·: 566 000.- DM 
Titel 507: 

(Verbilligung des Zinssatzes) 
Erläuierungen zu a): Für Kr~dite zum 
Bayerischen Notstandsprogramm 1950 

1. für Wasse!'bauten, Bodenkultur­
unternehmungen und ländliche 
Wegebauten 99 000.- „ 

2. für Jandw. Abwasserverwertung 63 000.- „ · 

Titel 509: 

Erläuterungen zu b): Verrentu11 g·s­
beihilfen zm;n Bayerischen Notstands­
programm 1950 

1. für Wasserversorgungen 228 000.- „ 
(3,5 Mill. DM) 

2. für Abwasserbeseitigung 15 000.- „ 
(0,22 Mill. DM) 

Zinsverbilligung 1950: 971 000.- DM 

Zu § 2: 

Sonstige Zins- und Tilgungszuschi:isse 
im Rahmen des ordentlichen Haushalts 

Während der § 1 ein zusätzliches Bauprogramm 19'50 
der Obersten Baubeliörde enthält, wird im § 2 das unter 
normalen Umständen anfallende Bauprogramm 1950 auf 
dem Gebiete des landwirtschaftlichen Wasserbaues, der 
Wasserversorgung, der Abwasserbeseitigung und -ver­
wertung und der Wildbach- und Lawinenverbauung be­
handelt, soweit hierfür Zins- und Tilgungszuschi:isse des 
Staates erforderlich werden. Der Umfang der hier in 
Betracht kommenden Bauvorhaben ist aus der folgenden 
Zusammenstellung ersichtlich: 

§2 Art des Bauvorhabens 

Ziffer 1 · Landwirtschaftl. Wasser-
bauten usw. 

2 W asserwirtschaftl. Maß-
nahmen im Zusammenhang 
mit Flurbereiniglll1gsunter~ 
nehmungen 

3 Land wir tschaftl. Abwasser-
verwertung· 

4 Wildbach- und La}vinen-
verhauungen 

5 gemeind]. und genossen-
schaftliche Wasserverso:r-
gungen 

6 Gruppen-YIT asserversor-
gung· im Jura 

7 Abwasserbeseitigung 

vom Staat 
Bau- zu 

kosten verrent. : 
. Mill. DM Mill. DM 

2.7 

16.0 

1.3 

1.0 

6.5 3.4 

10.0 2.3 

2.5 1.65 

15.0 3.0 

50.0 15.35 

3 

Im ordentlichen Haushalt 1950 Einzelplan III Kap. 
277 A Titel 506.bis 509 sind folgende Ansätze vorgesehen: 

zu· Absatz 2 Ziffer ·1: 

Landwirtschaftliche Wasserbauten, 
Bodenkulturunternehmungen und 

ländliche Wegebauten: 
Titel 506: Erläuterungen zu a) Ziffer 1: 
Neben den laufenden Beihilfen von 
3,3 Mill. DM vom Staat zu verrentende 
Darlehen mit 2,? Mill. DM 

Zu Absatz 2 Ziffer 2: 

Wasserwirtschaftliche Mafinahmen 
i m Z u ·s a m m e n h a n g m i t F l u r b e r e i n i -

gungsunternehmung·en: 
Titel 506: Erläuternngen zu a) Z'iffer 2: 

. Vom Staat zu verrentende Darlehen 1,3 Mill. DM 

Zu Absatz 2 Ziffer 3: 

Landwirt s·c h a f t 1 ich e Abwasser -
verwertung: 

Titel 506: Erläuterungen zu a) Ziffer 3: 
Vom Staat zu verrentende Darlehen 1,0 Mill. D.\1 

Zu den Ziffern 1 bis 3: 

Als V erren tun gsbeihilfen für die unter den Ziffern 1 
bis 3 aufgeführten Darlehen mit einem Gesamtbetrag 

. von 5 Mill. DM sind unter Titel 506 Erläuternngen zu c) 
insgesamt 237000.- DM vorgesehen. Die jährliche Ver­
rentung· der Darlehen beträgt voraussichtlich etwa 6,5°fo,. 

Zu Absat~ 2 Ziffer 4: 

Wildbach- uncl Lawinenverbaunngen: 
Titel 508: Erläuterungen zu a 1 und b): 
Neben den laufenden Beihilfen von 1,5 Mill. DM 

sind vom Staat zu verrentende Darlehen mit 3,4 Mill. DM 
vorgesehen, für die im Rechnungsjahr 1950 eine Ver­
rentungsbeihilfe von 150 000.- DM eingesetzt wird. Die 
jährliche Verrentung 'beträgt voraussichtlich etwa 6% 0/o. 

Zu Absatz 2 Ziffer 5: 

Gemeindliche und genossenschaft­
liche Wasserversorgungen: 

Titel 509: Erläuterungen zu a 1): 
Neben laufenden· Beihilfen von 2,? Mill. DM sind 

vom Staat zu verrentende Darlehen mit 2,'3 Mill. DM 
vorgesehen. Die Verrentung beträgt jährlich voraussicht­
lich etwa 67:)D/~. 

Zu Absatz 2 Ziffer 6: 

Gruppen-Wasserversorgungen im 
Juragebiet: 

Titel 509: -Erläuterungen zu a 2): 
Die vom Staa.t zu verrentenden Darlehen mit 

1,65 Mill. DM stammen aus ERP-Mitteln. Sie sind mit 
4Y.~/o· zu verrenten. 

Zu Absatz 2 Ziffer ?: 

Abwasserbeseitigung: 
Titel 509: Erläuterungen zu a 3): 
Die vom Staat zu .verrentenden Darlehen sind mit 

3 Mill. DM vorgesehen. Die. jäh'rliche Verrentung beträgt 
voraussichtlicli etwa 6%0fo.. 
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Zu den Ziffern 5 bis?: 

Als V erren tungsbeihilf en für die unter den Ziffern 5 
bis 7 aufgeführten Darlehen mit einem Gesamtbetrag 
von 6,95 Mill. DM sind unter Titel 509 Erläuterungen 
zu c) insgesamt 310 000.- DM eingesetzt. 

Davon entfallen auf Ziffer 5: 110 000.-DM 
6: 55 000.-DM 
7: 145 000.-DM 

Zu den Ziffern 1 bis 7: 

Ve:rrentungsbeihilfen 1950 
Z'iffern 1 bis 3: 
Ziffer 4: 
Ziffern 5 bis ? : 

310000.-DM 

237000.-DM 
150000.-DM 
310000.-DM 

697000.-DM 

III. Zusammenfassung 

Die Verrentungsheihilfen im Rechnungsjahr 1950 
betragen 

nach § 1 (Bayerisches Notstands-
programm) 971 000.- DM 

nach § 2 (normales Bauprogramm) 69? 000.- " 

1 668 ooo.- DM 

Die jährliche Verrentung ab 1. April 1951 wird noeh 
höher sein, da die Verrentung im Rechnungsjahr 1950 
sich infolge des teilweise späteren Beginns der Laufzeit 
der Darlehei1 nicht auf ein volles Jahr erstreckt. 

Die v o 11 e Verrentung für ein Jahr wird betragen: 

Bei den Darlehen zu § 1: rund 1115 000.- DM 
Bei den Darlehen zu § 2: 965 000.- " 

insgesamt: 2 080 000.- DM 

Diese Zins- und Tilgungszuschi.isse treten an die Stelle 
von insgesamt 

zu § 1 : S t a a t s z u s c h ü s s e n 

(100°/o• Verrentung) vo~1 

zu § 2: Staatszuschüssen von 
13,22 Mill. DM 
15,35 

28,57 Mill. DM 


